
Beschäftigungsgrund

und

Beschäftigungsart

Daten zur

Besteuerung

Arbeitsvertrag

Vertragspartner

Rentenversicherungsnummer
und
Krankenversicherung:

Straße

PLZ

Name, Vorname

Zwischen Arbeitgeber:
(Nachstehend Arbeitgeber genannt)

Firmenname

Straße

PLZ Ort

Zwischen den Vertragspartnern wird nachfolgender Arbeitsvertrag geschlossen:

Ort

Kirchensteuer: Rk, ev sonst.Lohnsteuerkarte

und Arbeitnehmer/in:
(Nachstehend Arbeitnehmer genannt)

X

Wenn keine RV -Nr.angegeben werden kann, bitte nachstehende Zeile ausfüllen.

Lohnsteuerpauschalierung 25% Steuer trägt der Arbeitgeber Arbeitnehmer

Die Besteuerung erfolgt mit: (Das monatliche Entgelt liegt über 400 �)

Grund der Beschäftigung ist: 1)

Z.B.: Auslieferungsfahrer, Buchhalter usw.

Z.B.: Akut benötigte Produktions-, Verwaltungshilfe usw.

X

Der Arbeitnehmer wird eingestellt als:

Staatsangehörigkeit

Steuerklasse

oder

über eine befristete, kurzfristige Beschäftigung

Beruf/Tätigkeit:

Daten

zur Erwerbstätigkeit

für eine befristete

kurzfristige

Beschäftigung. Keine Hauptbeschäftigung
(Arbeitnehmer/in muss in eines der nachstehenden Erwerbsraster passen)

(Arbeitgeber der Hauptbeschäftigung ist nicht gleich-
zeitig Arbeitgeber der kurzfristigen Beschäftigung.)

Meine Hauptbeschäftigung bleibt unverändert während der kurzfristigen Beschäftigung bestehen,
ich bin nicht unentgeltlich beurlaubt.

Rentner/
Pensionär

Hausfrau

Student

Ich bin vor mehr als 12 Monaten aus dem Berufsleben ausgeschieden.

oder

Ich bin vor weniger als 12 Monaten aus dem Berufsleben ausgeschieden,
eine Rückkehr in das Berufsleben ist nicht geplant.

Meine Schulzeit ändert sich während der kurzfristigen Beschäftigung und
ich beginne keine Berufsausbildung (Studium erlaubt).
Kopie der Schulbescheinigung liegt bei den Lohnunterlagen.

Ich beginne meine Dienstpflicht/Wehrpflicht u. anschließend ein Studium.

oder

Meine Schulzeit dauert unverändert während der kurzfristigen Beschäfti-
gung an. Kopie der Schulbescheinigung liegt bei den Lohnunterlagen.Schüler/

Fachschüler oder

Studienbescheinigung wurde in Kopie zu den Lohnunterlagen gelegt.

Rentenbescheid wurde in Kopie zu den Lohnunterlagen genommen.

Schul-
entlassener

Ich beginne ein Studium und keine Berufsausbildung.

oder

X Hauptbeschäftigung besteht:

Mein Berufsleben ist beendet, Rentenantragssteller seit:

Bei Arbeitgeber:

X

Die Beschäftigung ist nur von vorübergehender Dauer und endet spätestens mit der Befristung dieses Ar-
beitsvertrages. Der Beschäftigungsgrund ist nicht ständig wiederkehrend und keine Dauerbeschäftigung.

Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer eine andere Beschäftigungsart zuzuweisen, die seinen
Kenntnissen entspricht. Tritt dieses ein, so ist die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
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ACHTUNG! Die Beschäftigungszeit darf bei Pauschalierung max. 18 zusammenhängende Werktage umfassen.

1)
Bei Pauschalierung muss der Beschäftigungs-

grund unvorhersehbar gewesen sein und begrün-
det werden. Z.B. Krankheitsvertretung usw.
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oder

X Entweder- / Oderfelder
(Ein Feld muss angekreuzt werden)

Rentenversicherungsnummer

GeburtsortGeburtsdatum Geburtsname

XKrankenversichert bei: gesetzlich privatX

Handelsgesellschaft Muster GmbH 3612129

Erbenweg 9

70303 Stuttgart

Meier, Elfriede

Alte Landstr. 123

70202 Stuttgart

deutsch

15.09.1954 Müller Stuttgart

AOK Stuttgart

V ev.

Urlaubsvertretung, Verkäuferin Filiale Einkaufscity

Einzelhandelsverkäuferin



Arbeitsentgelt

Urlaubsanspruch

Dauer der Beschäftigung

Berechnung der

Beschäftigungsdauer

= 4 Wochen

Aus dieser Beschäftigung errechnet sich nachstehender Urlaubsanspruch:

Ein Urlaubsanspruch wird gewährt gem.:Ein Urlaubsanspruch wird gewährt gem.:

Der Jahresurlaubsanspruch beträgt: Z.B. gesetzlich = 24 Werktage inkl. Samstag

=

Geteilt durch Werktage pro Woche: gesetzlich = 6

Z.B. 2

Der Jahresurlaubsanspruch beträgt in Arbeitstagen: 2)

X

Ein Urlaubsanspruch wird nicht erworben, aufgrund der kurzen Beschäftigungsdauer. 1)

Z.B. Gesetzliche Bestimmungen, Tarifvertrag usw.

= 16 Arbeitstage

X

X

bis Tag:

gelten als Probezeit.

z.B. Erhöhter Produktionsbedarf

Vom Tag: Datum

max. 6 Monate

Die Dauer der Beschäftigung ist befristet:

Grund der Befristung:

Datum

Vereinbarung einer Probezeit. Die ersten

X

X

Gesamte Arbeits- bzw. Kalendertage:

Kalendertage

Zzgl. Urlaubsanspruch:

oder

X

X

X

oder

oder

1 - 4 Arbeitstage/Woche 1)

5 - 7 Arbeitstage/Woche

Unterschiedlich (1-4 und 5-7 Tage/Woche)

Monate

zzgl. Urlaubstage

Datum

Der Arbeitnehmer bestätigt, daß er bisher in diesem Kalenderjahr noch keine
kurzfristige Beschäftigung ausgeübt hat.

max. 2 Monate

zzgl. Urlaubstage

Name und Anschrift des Arbeitgebers

Die Beschäftigung wird an folgenden Arbeitstagen pro Woche ausgeübt:

max. 50 Arbeitstage

max. 50 Arbeitstage max. 60 Kal.-tage

Kontrollrechnung
Treffen unterschiedliche Berechnungen zu-
sammen, dann sind zu ermitteln:
Kalendertage mit Arbeitstagen = Arbeitstage;
Monate mit Kalendertagen = Kalendertage;
Arbeitstage mit Monat = Arbeitstage.

Xoder

Der Arbeitnehmer hat in diesem Kalenderjahr bereits eine anrechenbare
kurzfristige Beschäftigung ausgeübt:

Gesamte Dauer im Kalenderjahr:

Volle Monate und 5-7 Tage/Woche

Beim Arbeitgeber dieses Arbeitsvertrages

zzgl. Urlaubstage

Bei einem anderen Arbeitgeber:

(Rückrechnungstag = der 01.01. des laufenden. Kalenderjahres)

max. 50 Arbeitstage

Arbeitstage

Rückrechnungstag:

max. 60 Kalendertage

Anzurechnende
kurzfristige Beschäftigungen

Anzurechnen sind: Arbeitstage Kalendertage Monate

Zuzüglich Tage dieses Vertrages:

max. 50 Arbeitstage max. 2 Monate

max. 2 Monate

X

max. 60 Kal.-tage

unbegrenzt

max. 1.116
1)

max. 12,00

max. 62,00
1)
Die Summe ist rechnerisch ermittelt.
(Max. 18 Arbeitstage x 62 Euro = 1.116 Euro)

Tageslohn

Mit Lohnsteuerkarte * Mit Lohnsteuerpauschalierung 25% *

Mindest- / Tariflohn*In der jeweiligen Spalte reicht die Angabe
einer Entgeltsumme, z.B. Stundenlohn.

Stundenlohn

Überstundenzuschläge
Entgeltabrechnung
Entgeltfortzahlung

Der Arbeitnehmer erhält Überstundenzuschläge nur dann, wenn die betriebliche Arbeitszeit überschritten wird.
Das monatl. Arbeitsentgelt wird im folgenden Monat bis zum 3 Werktag abgerechnet und gezahlt.
Im Falle der persönlichen Verhinderung erhält der Arbeitnehmer keine Entgeltzahlung.

Der Arbeitnehmer erhält nachstehende Entgeltzahlungen: (EURO)

Monatslohn unbegrenzt

gemäß untenstehender
Berechnung

1)
Der Arbeitnehmer hat für jeden vollen Beschäfti-
gungsmonat einen Urlaubsanspruch von 1/12 des
Jahresurlaubs. Beschäftigungen unter 1 Monat er-
werben keinen Urlaubsanspruch.
Ein voller Jahresurlaubsanspruch wird erst nach 6
Monaten Beschäftigungsdauer erworben.

2)
Ergeben sich Bruchteile, so sind diese weder auf-
noch abzurunden.

3)
Die Zahlung und Gewährung des Urlaubsanspru-
ches ist in der Lohnabrechnung nachzuweisen.

*) Sind die Arbeitage und/oder Stunden unter-
schiedlich, so ist der Durchschnitt zu ermitteln.

1)
Eine Aufteilung der Arbeitstage z.B. auf einen
Arbeitstag pro Woche über ein Jahr ist nicht mög-
lich, da es sich dann zweifelsfrei um eine nicht er-
laubte Dauerbeschäftigung handelt.
Wird eine Beschäftigungsdauer vereinbart, die z.B.
nur 30 Arbeitstage umfasst, ist eine weitere Verein-
barung möglich bis zum Erreichen der 50 Arbeits-
tage innerhalb eines Kalenderjahres.
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oder

oder

Arbeitstage

und

Arbeitszeit Nachstehende Arbeitszeit wird vereinbart:

oder

Nachstehende Arbeitstage werden vereinbart:

X

X Nach Anforderung des Arbeitgebers, dokumentiert in der monatlichen Lohnabrechnung

z.B. an folgenden Wochentagen: Montag, Dienstag...

oder X

X Nach Anforderung des Arbeitgebers, dokumentiert in der monatlichen Lohnabrechnung

z.B. von Uhr bis Uhr...

Multipliziert mit den (durchschnittlichen) Arbeitstagen* der Aushilfe pro Woche: 4 Arbeitstage

Urlaubsanspruch pro Monat (geteilt durch 12 Monate)

6 Stunden pro Arbeitstagx
=

=
x

Jahresurlaubsanspruch in Stunden:

Multipliziert mit den (durchschnittlichen) Stunden* pro Arbeitstag:

= 16 StundenUrlaubsanspruch:

= = 96 Stunden

Dieses Arbeitsverhältnis beträgt, volle Monate:
= = 8 Stunden

01.03.2010 02.04.2010

Urlaubsvertretung

2 Wochen

Montag bis Freitag

9.00 bis 14.00 und 16.00 bis 20.00 Uhr

33

2

34

01.01.2010

22

27 34

49

gesetzlich

24 Werktage inkl. Samstag

6 4

5

20

9

180

15

1 15 Stunden

12,30



Kündigung

Gratifikationen

Erklärung

und

Haftungsvereinbarung

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Für den Fall ihrer Unwirksam-
keit gilt die außerordentliche Kündigung zugleich als fristgemäße Kündigung zum nächstzu-
lässigen Termin.
Ist der Zweck des befristeten Beschäftigungsgrundes erreicht, so endet das Arbeitsverhältnis
ohne Einhaltung einer Frist und ohne den Bedarf einer Kündigung mit Ablauf des Grundes.

Es gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

Unabhängig von einer vereinbarten Befristung kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien
unter Einhaltung einer Frist von zum Monatsende gekündigt werden.mind. 4 Wochen

Während der Probezeit kann unter Einhaltung einer Frist von
zum Monatsende gekündigt werden.

Nebenabreden und

Vertragsänderungen

Sonstige

Vereinbarungen

Änderungen des Vertrages und Nebenabreden bedürfen zur ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die
Wirksamkeit des übrigen Arbeitsvertrages nicht berührt.

mind. 14 Tagen

Unterschrift, Arbeitgeber

Der Arbeitnehmer erklärt hiermit, dass die gemachten Angaben zu seiner Person und
die Daten zur Erwerbstätigkeit vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.
Sollten Angaben unvollständig oder unwahr sein, auch aus Unkenntnis, so verpflich-
tet sich der Arbeitnehmer mit nachstehender Unterschrift eventuell vom Arbeitgeber
nachgeforderte Arbeitgeber- und Arbeitnehmersozialversicherungsbeiträge an die-
sen zu erstatten.
Dieses Rückforderungsrecht bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
bestehen.
Ferner erklärt der Arbeitnehmer, keine Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe zum Lebens-
unterhalt zu beziehen und sich nicht im Erziehungsurlaub zu befinden.
Der Arbeitnehmer erklärt, dass während dieser Vertragszeit kein weiteres kurzfristi-
ges Arbeitsverhältnis besteht oder er eines beginnen wird.
Sollten Änderungen während dieser kurzfristigen Beschäftigung eintreten, verpflichtet
sich der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber dieses unverzüglich mitzuteilen.

Unterschriften Ort, DatumOrt, Datum

Unterschrift, Arbeitnehmer

oder

Der Gratifikationsanspruch wird gezahlt in Höhe von:

X

X

Ein Gratifikationsanspruch wird erworben:

Euro

Ein Gratifikationsanspruch wird nicht erworben.

Z.B. Weihnachtsgeld- oder Urlaubsgeldgratifikation

Der Gratifikationsanspruch ist abgegolten mit dem vereinbarten Entgelt.
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2 Wochen

14 Tagen

01.03.2010 01.03.2010

Daten löschen?



+

Monat

Anschrift/Stempel Arbeitgeber:

Jahr

Name, Vorname

Anrede

Auszahlungsbetrag in Worten:

und ist befristet von:

zuzüglich:

Wochenzeitraum Euro

pro Std.

Kal.

Woche

Wochenlohn

Euro

Monatslohnabrechnung und Arbeitstagenachweis für kurzfristig Beschäftigte:

Soli-ZuschlagLohnsteuer

Auszahlungsbetrag:

Arbeitstage und Bruttoentgelt im Monat:

Hinweis zur Erklärung und Haftungsvereinbarung der/des Beschäftigten!
Der/die Beschäftigte erklärte im Arbeitsvertrag, in der vertraglich vereinbarten Zeit keine weiteren kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse einzugehen.
Sollten Änderungen eintreten, so besteht die Verpflichtung dieses unverzüglich dem Arbeitgeber dieser Beschäftigung mitzuteilen. Die Mitteilungsverpflichtung
besteht auch für Änderungen der Personendaten. Bei Heranziehung des Arbeitgebers zu Nachzahlungen an die Sozialversicherungskassen und/oder das Fi-
nanzamt aufgrund unwahrer oder fehlerhaften Angaben des Beschäftigten, sind die entstehenden Aufwendungen bzw. Schäden dem Arbeitgeber zu erstatten.

Ort, Datum der Lohnabrechnung ggfs. Unterschrift

Der Auszahlungsbetrag wurde/wird überwiesen:

Datum
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Arbeits-

tage

M
in
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/T
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ifl
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n

X

Wohnort des Beschäftigten

Straße

Stunden pro Tag

Der Auszahlungsbetrag wurde/wird in Bar ausbezahlt:X

Anzahl der vereinbarten Arbeits-/Kalendertage laut Arbeitsvertrag bzw. verbleibende Arbeits-/Kalendertage aus Vormonat:

Besteuerung mit Lohnsteuerkarte

Verbleibende Arbeitstage, Übertrag auf Folgemonat:

Std. pro

Woche

Diese Lohnabrechnung ist begründet mit dem Arbeitsvertrag vom Datum bis:Datum

PLZ

MiDi Do Fr Sa SoMobis Tag, Datumvon Tag, Datum

Pauschalsteuer 25% vom Bruttoentgelt = 25% v. Brutto

Kirchensteuer

+LSt-Kl. Gesamt Steuer=abzüglich:

= Gesamt Abzüge

Steuerpflichtige Zahlungen wie z. B. Urlaubsabgeltung, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld usw.

Sonstige Abzüge, Vorauszahlungen usw.

zuzüglich: ZuschlägeSteuerfreie Zuschläge wie z. B. für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit usw.

Frau
Meier, Elfriede
Alte Landstr. 123

70202 Stuttgart

Dezember 2009

01.03.2010 01.03.2010 02.04.2010

25,00

9 01.03.2010 07.03.2010 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 45,00 12,30 553,50

10 08.03.2010 14.03.2010 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 45,00 12,30 553,50

11 15.03.2010 21.03.2010 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 45,00 12,30 553,50

12 22.03.2010 28.03.2010 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 45,00 12,30 553,50

13 29.03.2010 31.03.2010 9,00 9,00 9,00 3,00 27,00 12,30 332,10

0,00

23,00 2.546,10
2

V 635,33 50,82 34,94 721,09

721,09

Eintausendachthundertfünfundzwanzig01/100 1.825,01

Abrechnungsdaten löschen?

Stuttgart, 01.04.2010


